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Informationen zum geplanten Neustart 
des Trainingsbetriebes ab 13.12.2021 

 
 

Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, 
 
ich freue mich, heute mitteilen zu können, dass wir ab der kommenden Woche 
unseren Trainingsbetrieb wieder weitgehend unverändert aufnehmen können. 
 
Aus organisatorischen Gründen können wir am Mittwochabend bis auf Weiteres 
keinen Anfängerschwimmkurs und auch alle anderen Trainings nicht mehr 
durchführen. Der Anfängerschwimmkurs wird jedoch fortgesetzt und findet ab 
14.12.2021 jeweils dienstags - mit Ausnahme der Weihnachtsferien - im 
Gögginger Hallenbad statt. Die anderen Trainings werden auf Donnerstag und 
Freitag verlegt, wo wir zusätzliche Bahnen und Zeiten haben. 
 
Während der Weihnachtsferien ist weitgehend Trainingspause. Geplant ist 
lediglich ein Trainingsabend montags im Spickelbad am früheren Abend am 
20.12.2021, 27.12.2021 und 3.1.2022 auf den 6 Bahnen im Spickelbad für 
folgende Nutzer: Wettkampfmannschaft I und II (1 - 2 Bahnen), Masters (1 - 2 
Bahnen), Triathlon (1 Bahn) und Breitensport, also freies Schwimmen für alle. Wir 
betreten das Bad gemeinsam, nach erfolgter Kontrolle des Corona-Status. Ein 
späterer Zutritt ist nicht möglich. 
 
Spickelbad: 
 
Der jeweilige vom Abteilungsvorstand eingeteilte Trainer überprüft vor dem 
Betreten des Gebäudes die 2GPlus Nachweise der Trainingsgruppe. 
Auf meine Veranlassung hin wird in Kürze ein Schnapper eingebaut, bis dahin ist 
das städtische Personal Schließdienst. 
 
Die jeweiligen Gruppen betreten das Bad geschlossen nach erfolgter Kontrolle 
durch die Trainer, jeweils 15 min vor Trainingsbeginn und verlassen es spätestens 
30 Minuten nach Trainingsende, spätestens jedoch bis Ende der Buchungszeit. 
 
Gögginger Hallenbad: 
 
Das Gögginger Hallenbad können wir dienstags ab 14.12.2021 wieder nutzen, 
donnerstags ab 16.12.2021 haben wir ab 19 Uhr zwei Bahnen zusätzlich, freitags 
ab 17.12.2021 haben wir drei Bahnen zusätzlich. Am 23.12.2021 findet kein 
Anfängerschwimmkurs statt. Vom 24.12.2021 bis 09.01.2022 haben wir keine 
Belegungen im Gögginger Hallenbad (Weihnachtspause, Bad geschlossen). 
 
Die Trainerinnen und Trainer und andere ehrenamtlich Beschäftigten selbst 
benötigen nur 2G, alle anderen aktuell noch 2GPlus. Außerdem bestehen unter 
anderem Maskenpflicht und Abstandsregeln. Es gibt Ausnahmen für Kinder. 
 
Bettina Schmitt überprüft dienstags, donnerstags und freitags das Vorliegen der 
Voraussetzungen für den Zutritt zum Foyer des Gögginger Hallenbades. 
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Tests und Dokumentationspflichten: 
 
Der Post SV Augsburg akzeptiert Antigen-Schnelltests nur unter der Aufsicht bzw. 
Durchführung von Dritten (z. B. in Apotheken, Arbeitgeber, Schule). 
Nicht akzeptiert werden gemäß Entscheidung des Präsidiums Selbsttests vor Ort. 
 
Alle Trainerinnen und Trainer führen Listen mit den Teilnehmern ihrer Trainings. 
Weitere Pflichten für Dokumentation und Aufbewahrung ergeben sich aus den 
jeweiligen aktuellen staatlichen Regelungen. 
 
Eltern und Begleitpersonen: 
 
Eltern, sonstige Begleitpersonen und Zuschauer in den Bädern sind grundsätzlich 
nicht mehr zulässig. Diese Regelung gilt für das gesamte Gebäude, einschließlich 
Foyer, Treppenhaus, Umkleiden u. a. Einzige Ausnahmen: 

 
- Bei Wahrnehmung einer Funktion als Abteilungsvorstand, als Trainerin oder 

Trainer (inkl. Assistentinnen und Assistenten, Rettungsschwimmerinnen und 
Rettungsschwimmer bzw. vom Abteilungsvorstand beauftragte sonstige 
Aufsichtspersonen mit klarem Zuständigkeitsbereich) 

- eigene sportliche Aktivität = Teilnahme am Training (z. B. Masters, Triathleten, 
Breitensport, Elternschwimmen bzw. freies Schwimmen) 

- Notfälle 
 
Sonstiges: 
 
Es besteht durchgehend Maskenpflicht mit Ausnahme des Duschens und im 
Becken bzw. beim Schwimmen, sowie unmittelbar vor Betreten des Beckens und 
unmittelbar nach Verlassen des Beckens. 
 
Am Beckenrand besteht für alle, auch Trainingspersonal und Funktionäre, 
jederzeit grundsätzlich Maskenpflicht. Für Kinder unter 6 Jahren besteht keine 
Maskenpflicht, ab 6 Jahren muss eine mindestens eine medizinische Maske 
getragen werden, ab 16 Jahren mindestens eine FFP-2-Maske.  
 
Der Mindestabstand von 1,50 Metern zu allen Personen, die nicht zum selben 
Haushalt gehören, ist auch beim Duschen, beim Umziehen, am Beckenrand und 
auch während des Trainings wo immer möglich einzuhalten. 
 
Zuwiderhandlungen gegen die jeweils gültigen Regelungen des Infektionsschutzes 
(z. B. Maskenpflicht, 2G/2GPlus) können eine Ordnungswidrigkeit darstellen, die 
gemäß dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) - § 73 Bußgeldvorschriften - mit 
Geldbußen bis 2.500 Euro bzw. in einigen Fällen bis 25.000 Euro geahndet 
werden können. Sie sind auch an den Vorstand zu melden. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

 
 

Bernd Zitzelsberger 
Abteilungsleiter  


